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Facebook und Co, was Ihr bei der Nutzung beachten solltet: 

In Sozialen Netzwerken ist der Grat zwischen Privat- und Berufsleben oft  schmal:  Wird  in  einem  
privaten  Profil  angegeben,  für  die  AWO  tätig  zu  sein, trägt die Person damit auch die 
Verantwortung, wie und in welcher Form sie sich zur AWO äußert.  
Achtet daher darauf, was Ihr veröffentlicht und von Euch Preis gebt. Was Ihr im Internet 
veröffentlicht, ist (fast immer) für alle Netznutzer/innen klar sichtbar.  
Dies bedeutet auch, dass privaten Beiträge in Netzwerken nicht den AWO Grundwerten 
widersprechen sollten. Tut Ihr das trotzdem kann das für Euch u.U. arbeitsrechtliche Schritte nach 
sich ziehen. 
Es gab schon Fälle in denen der Arbeitgeber darauf hingewiesen wurde was seine Mitarbeiter im 
Netz so veröffentlichen. 

Folgende Punkte sollten beachtet werden, wenn Ihr mit oder über die AWO in 
Sozialen Netzwerken diskutieren: 

Für sich selbst sprechen 

Für  Eure  Veröffentlichungen  tragt  Ihr  selbst  die  Verantwortung.  Entscheidet ob Ihr  angebt, 
dass Ihr für die AWO arbeitet. Wenn Ihr Eure persönliche Meinung zu AWO-Themen in Sozialen 
Netzwerken äußern, schreibt bitte  in  der  Ich-Form  und  macht   ggf.  deutlich,  in  welcher 
Funktion Sie bei der AWO seid. Als Faustregel gilt: 

Teile nichts im Netz, was Du jemanden nicht auch persönlich oder direkt sagen würdest. 
Schutz betriebsinterner Daten beachten 

Egal  ob  online  oder  offline  -  Internes  bleibt  intern.  Macht keine  Aussagen oder Fotos/Filme 
von/über  Klient/innen,    Kund/innen,  Kolleg/innen  oder  Kooperations-partner/innen. Ebenso  
sind  Betriebsgeheimnisse  streng  vertraulich  zu  behandeln  und  gehören nicht in Soziale 
Netzwerke. 

An das Urheberrecht halten 

Veröffentlicht Fotos, Filme, Audiomaterial und andere Inhalte also nur, wenn Sie von Euch 
stammen und Ihr dazu berechtigt seid. Das heißt, dass Ihr von jeglichen Dritten eine 
Einverständniserklärung zur Veröffentlichung haben müsst.   


